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Hermann Scheurer, Nagold

Die Unruhen in Wildberg im April und Mai 1848

Eine der am häufigsten vertre-
tenen Forderungen im Revolu-
tionsjahr 1848 in unserer Ge-
gend war, wie schon in der Ein-
leitung angedeutet, die Ab-
schaffung des lebenslänglichen
Mandats von Gemeinderäten
und Schultheißen. Statt dessen
sollten sie sich in regelmäßigen
Abständen zur Wahl stellen
müssen. Diese Forderung war
die direkte Ursache für die „Ex-
zesse“ in Wildberg im April
1848. Schon vorher hatte sich
hier, wie an vielen anderen Or-
ten, eine Bürgerwehr gebildet,
ebenso ein Bürgerverein, der
sich später „vaterländischer
Verein“ nannte.

Er hatte 60 Mitglieder und hielt
am Sonntagnachmittag Zusam-
menkünfte ab, in denen die da-
mals aktuellen Probleme, na-
mentlich „Gewerbliches und
Politisches“ besprochen wur-
den. Bald darauf bildete sich ein
„Klub“ unter dem Vorsitz des
Untermüllers Friedrich Rei-
chert. Die „zahlreichen Mitglie-
der“ trafen sich sonntagabends
und sahen ihr Hauptziel darin,
die lebenslänglichen Mandate
in der Gemeindeverwaltung ab-
zuschaffen und das Prinzip der
Wahl auf Zeit durchzusetzen.
Zu diesem Zweck sammelten
sie 150 Unterschriften. Sechs
der acht Gemeinderäte gaben
daraufhin ihr Amt auf, kurze
Zeit später auch Schultheiß
Schraishuhn. Zwei Stadträte,
der Schwanenwirt Köhler und
der Bortenwirker Hartmann
wollten auf ihr Mandat jedoch
nicht verzichten. Es kam zur

königlichen Oberamts in die
Versammlung und erklärte of-
fen, daß sich jetzt nichts weiter
tun lasse, und daß man ruhig
sein müsse.“

Über die nun folgenden „Exzes-
se“ selbst gibt es in den Akten
des Justizministeriums im
Hauptstaatsarchiv Stuttgart ei-
nen Bericht. Er ist datiert vom
11.Juni 1850 und ist dem Be-
gnadigungsgesuch, das die zehn
Angeklagten über das Justizmi-
nisterium einreichten, beigefügt
und basiert auf den Protokollen
des mit der Untersuchung der
Vorfälle beauftragten Ober-
amtsgerichts Nagold. Der Be-
richt hat - im Auszug - folgen-
den Wortlaut:

„.. Ende März 1848 trennte sich
ein Teil der Bürger von Wild-
berg, OA Nagold von der dorti-
gen Bürgergesellschaft und bil-
dete einen Club, der in der
Schule seine Zusammenkünfte
hielt. Am 13.April wurde dort
beschlossen, die lebenslängli-
chen Stadträte Schwanenwirt
Köhler und Bortenwirker Hart-
mann durch eine Katzenmusik
zur Niederlage ihres Amtes zu
bestimmen. Die Rotte zog denn
auch alsbald vor die Häuser der
beiden Stadträte, lärmte, schrie
und warf mit Steinen an die
Fensterläden. Dann wurde bis
gegen 1 Uhr in einer Schenke
gezecht und hierauf die Katzen-
musik von neuem, aber in be-
deutend verstärktem Maße be-
gonnen. Eine Masse faustgro-
ßer und noch größerer Steine
wurden an Köhlers Haus ge-

Spaltung der Bürger in zwei
feindliche Lager, die einan der
in Zuschriften und Erklärungen
im Nagolder Amts- und Intelli-
genzblatt“ und der Beilage „Der
Gesellschafter“ heftig befehde-
ten, nicht selten auch mit per-
sönlichen Angriffen.

Der „Klub“ wandte sich
schließlich an das Oberamt in
Nagold, um die beiden Stadträ-
te zum Rücktritt zu bewegen.
Als Reichert den Klubmitglie-
dern die Mitteilung machte, daß
Hartmann und Köhler auch jetzt
nicht zurücktreten wollten, kam
es zu den „Exzessen“, die die
Stadt wochenlang in erhebliche
Unruhe versetzten. Reicherts
Gegner behaupteten, er habe
den Klubmitgliedern Schnaps
ausgeschenkt, um sie in die
richtige aggressive Stimmung
zu versetzen, was von Reichert
als Lüge bezeichnet wurde. Die
Fakten sind unter diesen Um-
ständen nicht leicht zu ermit-
teln. Reichert selbst gab folgen-
de Darstellung der Vorgänge:
„Es wurden von dem Klub eine
Eingabe mit 150 Unterschriften
bedeckt dem Stadtrat einge-
reicht, um die lebenslänglichen
Mitglieder zum Rücktritt zu be-
wegen. Diese Eingabe hatte kei-
nen vollständigen Erfolg. Man
wandte sich nun an das könig-
liche Oberamt. Auch dieses
konnte die Stadträte nicht zum
Rücktritt bewegen.

Am Abend, an welchem jene
Ereignisse vorfielen, brachte
ich die Nachricht von den
fruchtlosen Bemühungen des
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worfen und dieser mit den ge-
meinsten Schimpfworten von
der tobenden Menge überhäuft.

Der daneben wohnende Metz-
ger Haarer suchte vom Fenster
aus abzuwehren, wurde aber
durch einen hart an seinem
Kopf vorbei in seine Stube ge-
schleuderten Stein genötigt,
sich schnell zurückzuziehen.
Nachdem der Auftritt vor Köh-
lers Haus eine Viertelstunde
gedauert hatte, ging es mit
fürchterlichem Geschrei zu
Hartmann, wo sich dieselben
Scenen wiederholten.

Neben diesen groben Ruhestö-
rungen wurde von der tobenden
Menge, deren Zahl im ganzen
etwa 20-30 Köpfe betrug, auch
eine Körperverletzung verübt,
ein in der Nähe des Wirtshau-

ses „zum Schwanen“ wohnen-
der Schlossergeselle, Carl Het-
zel, war nämlich, durch den
nächtlichen Lärm aufgeweckt,
unter die Tumultanten getreten
und hatte diese zur Ruhe ge-
mahnt. Dafür wurde er zu Bo-
den gerissen und mit Stöcken
und Holzscheitern so geschla-
gen, daß er acht Tage lang ar-
beitsunfähig wurde.

Die Tätigkeit der einzelnen an
dieser in Raufhändeln zugefüg-
ten Körperverletzung konnte
nicht ermittelt werden. Als Teil-
nehmer an beiden Vergehen
waren nach dem Ergebnis der
Untersuchung zur Strafe zu zie-
hen:

1. Der 38 Jahre alte Taglöhner
Friedrich Steimle,

2. Der Metzger Gottlieb Fried-
rich Rockenbauch,

3. Der Gerber Friedrich Mem-
minger,
4. Der Zimmermann Christian
Bachmann

5. Der Sailer Johann Jakob Die-
terle,

Die Teilnahme der beiden letzt-
genannten Angeschuldigten
warjedoch gegenüber der Tä-
tigkeit des Steimle, Rocken-
bauch und Memminger mehr
eine untergeordnete gewesen.
Zur Vernehmung dieser Vorfäl-
le sollten Steimie und die der
Teilnahme gleichfalls verdäch-
tigen Schlosser Moser und
Drechsler Herder von Wildberg
vor dem Oberamtsgericht in
Nagold erscheinen. Dieselben

Wildberg im 19.Jahrhundert
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leisteten aber der Vorladung
keine Folge, sondern erklärten
trotz aller Vorstellungen des
Stadtschultheißen, der Ober-
amtsrichter solle die Sache in
Wildberg untersuchen, nach
Nagold gehen sie nicht. Der
Oberamtsrichter ordnete des-
halb ihre Verhaftung an und
schickte zum Vollzug dieser
Maßregel drei Landjäger nach
Wildberg. Sobald die Ankunft
dieser in Wildberg bekannt wur-
de, es war dies am 12.Mai 1848,
sammelte sich alsbald eine
Masse von 30 - 50 Personen um
dieselben und erklärte unter to-
bendem Geschrei und Drohun-
gen, daß die drei Verdächtigen
nicht fort dürfen und wenn 100
Landjäger kämen. Den mehrfa-
chen fruchtlosen Vorstellungen
der drei Landjäger gegenüber
beharrte die zusammengerotte-
te Menge in ihrer Auflehnung
gegen die Anordnung des Ge-
richts, so daß die Landjäger,
welche sich dem stets mehr an-
wachsenden, drohenden Haufen
gegenüber machtlos fühlten, un-
verrichteter Dinge wieder ab-
ziehen mußten. Unter den Wi-
derspenstigen, weiche sich nach
Vorstehendem eines, jedoch
nicht mit Gewalt an Personen
oder Sachen verbundenen Auf-
ruhrs, schuldig gemacht hatten,
waren als besonders tätig durch
trotziges Geschrei und drohen-
des Gebaren zu bestrafen:

1. Der Gerber Memminger

2. Der Sailer Dieterie

3. Der zu verhaftende Drechs-
ler Johann Herder, 31 Jahre alt,
verheiratet, Vater von zwei Kin-
dern, mit geringem Vermögen
und früher nicht bestraft, neben
dieser Teilnahme am Aufruhr
war sein der oberamtsgericht-

lichen Vorladung entgegenge-
setzter, fortgesetzter Ungehor-
sam, sowie seine Beteiligung an
der Katzenmusik, die sich in der
Untersuchung gleichfalls her-
ausstellte, zu ahnden.

4. Der Flaschner Carl Gottfried
Lachenmaier von Wildberg, 30
Jahre alt, verheiratet, Vater von
zwei Kindern, ohne Vermögen
und noch nie bestraft.

5. Der Glaser Michael Warter
von da, 49 Jahre alt, verheira-
tet, Vater von fünf Kindern, ohne
Vermögen und ohne Vorstrafen.

6. Die Ehefrau des zu verhaf-
tenden Herder, Catharina, 27
Jahre alt und

7. Caroline, Ehefrau des gleich-
falls zu verhaftenden Schlossers
Moser, 30 Jahre alt und ohne
Vermögen, beide zuvor nicht
bestraft. Auf dem Grund dieses
Ergebnisses der gerichtlichen
Untersuchung, weiche dem Cri-
minalsenat des Gerichts in Tü-
bingen schon unter dem 12.Sep-
tember 1848 vorgelegt worden
war, wurde von demselben,
nachdem die Sache bis zum
17.August 1849 liegen geblie-
ben war, endlich an diesem Tag
das Erkenntnis gefällt.

Der Gerichtshof verurteilte we-
gen Körperverletzung in Rauf-
händeln

1. den Steimie zu zweimonatli-
chem,

2. den Rockenbauch zu vierwö-
chigem Kreisgefängnis,

3. den Memminger wegen Kör-
perverletzung in Raufhändeln
und wegen Aufruhr zu viermo-
natlichem

4. den Bachmann wegen des
ersteren Vergehens zu vierwö-
chigem,

5. den Dieterle wegen beider
Vergehen zu dreimonatlichem

6. den Herder wegen Aufruhrs
und fortgesetzten Ungehorsams
zu ein und einhalb monatli-
chem,

7. den Lachenmaier wegen Auf-
ruhrs zu zweimonatlichem und

8. den Warther wegen desselben
Vergehens zu siebenwöchigem
Kreisgefängnis, endlich

9. die Catharina Herder und

10. die Caroline Moser wegen
ihrer Beteiligung an diesen Ver-
gehen zu dreiwöchigem Be-
zirksgefängnis.

Sämtliche Verurteilte ergriffen
den Rekurs (Berufung). Der
Criminalsenat des Obertribu-
nals bestätigte aber unterm
8.Januar und 13.Februar 1850
das vom Gerichtshof ausge-
sprochene Erkenntnis und
schärfte überdies die gegen
Steimle, Rockenbauch, Mem-
minger, Bachmann, Dieterle
und Herder erkannten Strafen
wegen der denselben zur Last
fallenden schweren Störung der
öffentlichen Ruhe, weiche von
9 Uhr bis nach Mitternacht ge-
dauert und die ganze Stadt in
Angst und Unruhe versetzt hat-
te, die zweimalige einsame Ein-
sperrung je auf die Dauer von
acht Tagen bei schmaler Kost
je um den anderen Tag.“

Der Bericht des Justizministe-
riums geht dann auf die beige-
fügten Gnadengesuche an den
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König ein und beurteilt sie fol-
gendermaßen:

„Meines ehrerbietigen Dafür-
haltens können sich die Bittstel-
ler keineswegs über zu harte
Bestrafung beklagen; die Stra-
fen sind vielmehr ( ... ) ihrer
Verschuldung entsprechend
ausge- messen worden. So sehr
es auch zu bedauern ist daß ihr
Vergehen durch die beim Ge-
richtshof und auch beim Ober-
tribunal eingetretene Verzöge-
rung, wegen deren ich bereits
diesen Behörden die gebühren-
de Rüge ausgesprochen habe,
erst jetzt, nach Ablauf von mehr
als zwei Jahren seit deren Ver-
übung, die verdiente Strafe
nachfolgt, so vermochte ich

doch eine Herabsetzung dersel-
ben nicht zu befürworten, umso
weniger, da ihre Voliziehung
auch im Interesse der festeren
Begründung der seither auch in
der Umgebung Wildbergs zu
wiederholten Malen verletzten
gesetzlichen Ordnung geboten
erscheint. Ich ließ deshalb den
Steimle, Dieterle, Herder, La-
chenmaier, Warter und die
Catharina Herder und Caroli-
ne Moser, weiche zuerst Begna-
digungsgesuche einreichten, mit
diesen vorläufig zurückweisen,
und trage nun, nachdem diesel-
ben gleichwohl deren Vorle-
gung verlangt und nachdem
auch Rockenbauch, Memmin-
ger und Bachmann um Begna-

digung gebeten haben, auf die
Abweisung dieser 10 Verurteil-
ten untertänigst an.“

Den Akten liegt noch ein ein-
zelnes, späteres Gnadengesuch
der Frau des Rotgerbers Mem-
minger vom 17.August 1850
bei. Aber auch dieses Gesuch
wurde, trotz nachdrücklicher
Unterstützung durch den Wild-
berger Gemeinderat, abgelehnt.

Der Grund für diese abweisen-
de Haltung ist darin zu suchen,
daß die Revolution damals
(Mitte 1850) weitgehend ge-
scheitert und die Wiederherstel-
lung der vorrevoltutionären Zu-
stände in vollem Gange war.

Quellen:

Aufruhr in Nagold und Wild-
berg, HStA Stuttgart, Signatur
E301, Fasz. 242
Amts-und Intelligenzblatt für
die Oberämter Nagold und
Horb, April und Mai 1848

Beilage zum Amts- und Intelli-
genzblatt „Der Gesellschafter“,
April - Juni 1848

Dokumentation:

Vorlage und Aufnahme:
Stadtarchiv Nagold
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Leserzuschriften an den „Gesellschafter“ im Zusammenhang mit den Unruhen in Wildberg im April und Mai 1848
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